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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.06.1999

Norm

EinstV §1

oö EinstV §1 Abs1

Tir PBV §1 Abs1

Rechtssatz

Tritt bei p1egebedürftigen Menschen ein hochgradiger Orientierungsverlust selbst in der eigenen Wohnung auf, ist die

notwendige Begleitung im Sinne einer "Orientierungshilfe" auch als Mobilitätshilfe im engeren Sinn anzusehen. Liegen

etwa Schwindelzustände vor, die wiederholt zu Stürzen geführt haben, so ist die ständige Begleitung des

P1egebedürftigen durch eine P1egeperson innerhalb des Wohnbereiches notwendig, um eine Verletzung durch einen

Sturz zu verhindern.
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Beisatz: Hier: § 1 Abs 1 oö EinstV. (T1)
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